
ZUCHTBERECHTIGUNG FÜR HENGSTE 
Anhang respektive Ergänzung des Stutbuchreglementes vom 3. März 2001 

Abschnitt V, Absatz 4. Ff 
 
 
 
 
LEISTUNGSBEWERTUNG ENDURANCE 
 
 
1.   Kommision 
 
Die Bewertung der Hengste erfolgt durch ein Gremium, welches durch Vorstandmitglieder 
zusammengesetzt ist. 
Für das Liefern der Resultate bis zum Anmeldeschluss der Hengstanerkennung sind die 
Hengsthalter selber verpflichtet. Resultate können jährlich bis zum festgesetzten 
Anmeldeschluss für die Hengstanerkennung zur Neubewertung nachgeliefert werden.  
 
2.   Grundsätze 
 
Es werden nur gültige Resultate gemäss Reglement SDV akzeptiert. Die Resultate müssen 
mit Kopien der Checkkarten eingereicht werden. 
 
3.  Kategorien 
 
A für Hengste, die innerhalb 3 Jahren mindestens alle 4 Qualifikationen bestanden (bis 

2003 alle 3 Qualifikationen) und einen Ritt über 120 km absolviert haben. 
 
B für Hengste, die innerhalb 3 Jahren mindestens alle 4 Qualifikationen bestanden 

haben (bis 2003 alle 3 Qualifikationen) 
 
C für Hengste, die die Anforderungen für A oder B nicht erreichen und die Resultate 

eingereicht wurden. 


